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Meldungen von kurzfristigen Erwerbstätigkeiten im Erotikgewerbe Kanton Zürich 
 
 

Anwendung des Meldeverfahrens 

Dienstleistungserbringende mit Staatsangehörigkeit von einem EU/EFTA-Staat, die eine 
Dienstleistung von bis zu 90 effektiven Arbeitstagen pro Kalenderjahr erbringen. 
Drittstaatsangehörige unterliegen einer vorgängigen Bewilligungspflicht.  
 

Kontakt bei Fragen zur Bewilligungspflicht von Drittstaatsangehörigen: 
 

Amt für Wirtschaft 
Arbeitsbewilligungen 

Postfach 
8090 Zürich 

Telefon +41 43 259 49 49 
E-Mail ab@vd.zh.ch 

 
Dienstleistungserbringende, die eine Dienstleistung von mehr als 90 effektiven Arbeitstagen 
pro Kalenderjahr erbringen, müssen im Besitz einer Kurzaufenthaltsbewilligung oder einer 
Aufenthaltsbewilligung sein.  
 

Kontakt bei Fragen zur Kurzaufenthaltsbewilligung oder Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA: 
 

Migrationsamt Kanton Zürich 
Berninastrasse 45 

Postfach 
8090 Zürich 

Telefon +41 43 259 88 00 
E-Mail partner@ma.zh.ch 

 
 

Meldevorschriften 

Dienstleistungserbringende im Kanton Zürich sind verpflichtet ihre Meldung unter einem eigenen 
Profil als selbständige/r Dienstleistungserbringer/-in zu erfassen. Die Tätigkeit von 
selbständigen Dienstleistungserbringenden ist mindestens acht Tage vor dem vorgesehenen 
Beginn der Arbeiten in der Schweiz zu melden. Die Meldepflicht besteht ab dem ersten 
Arbeitstag. Reine An- und Abreisetage müssen nicht gemeldet werden. Eine erfolgreich 
gesendete Meldung kann online weder abgeändert noch annulliert werden. Ergibt sich eine 
Änderung der erfassten Meldung, so muss diese unverzüglich und spätestens vor Beginn des 
Einsatzes respektive vor Eintritt der Abweichung von der gesendeten Einsatzdauer per  
E-Mail an meldeverfahren@vd.zh.ch gemeldet werden.  
 
Folgende Änderungen müssen per E-Mail an meldeverfahren@vd.zh.ch gemeldet werden: 

◾Verschiebung des Einsatzdatums solange die achttägige Frist eingehalten wird 

◾Änderung der Einsatzdauer 

◾Arbeitsunterbruch 

◾Annullation der Meldung 

 
Für alle anderen Änderungen muss eine neue Meldung ausgefüllt werden. In allen erwähnten 
Fällen müssen die per E-Mail gemeldete Änderung respektive die neue Meldung einen Verweis 
auf die bereits erfolgte Meldung beinhalten. 
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Profilerstellung und Meldungserfassung 

 
1. Einstieg 
Einstieg über Internet-Browser ins Online-Meldeverfahren: meweb.admin.ch (Achtung: ohne ‚www‘) 

 
 
Wenn Sie bereits ein Profil besitzen, können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort 
anmelden. Falls Sie noch kein Profil registriert haben, dann gehen Sie weiter zu Punkt 2, Registrierung des 
Profils. Die Sprache der Anwendung können Sie durch Klick auf die Abkürzungen oben rechts ändern. 
Wollen Sie die Sprache Ihres Profils ändern, müssen Sie dies in der Profilverwaltung vornehmen. 

 
 

2. Registrierung des Profils 
Klicken Sie auf der Startseite auf den Menüpunkt Registrierung und wählen Sie die Art des Profils.  
 
1. Erotikmitarbeiter/-innen müssen im Kanton Zürich zwingend als selbständige Dienstleistungs-
erbringende gemeldet werden 

 
 
2. Angaben zum Account 
- Der Benutzername muss mindestens 3 Zeichen lang sein, darf nur aus Klein- und Grossbuchstaben sowie 
aus Ziffern und den Zeichen „@ - . _“ zusammengesetzt werden. Leerzeichen, Sonderzeichen und Akzente 
werden nicht akzeptiert. 
- Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und je eine Zahl, einen Kleinbuchstaben und einen 
Grossbuchstaben enthalten. Leerzeichen, Sonderzeichen und Akzente werden nicht akzeptiert. 
 
3. Angaben zur Firma/zum Unternehmen 
- Geben Sie den Vor- und Nachnamen der/des Dienstleistungserbringenden gemäss Reisepass an. 
- Wählen Sie den Wirtschaftszweig ‚Erbringung von persönlichen Dienstleistungen‘ aus. 
- Strasse, Hausnummer, Postleitzahl und Ort vom Herkunftsland angeben 
- Telefonnummer ohne Leerschlag oder Sonderzeichen eingeben 
- Eine gültige E-Mail-Adresse eingeben 
 
4. Personalien und Angaben zum selbstständigen Dienstleistungserbringer. 
- Geben Sie nochmals den Namen und den Vornamen der/des Dienstleistungserbringenden gemäss 
Reisepass an. 
- Geschlecht auswählen. 
- Geburtsdatum (TTMMJJJJ) eingeben. 
- Staatsangehörigkeit gemäss Reisepass wählen. 
 
5. Fahren Sie fort, indem Sie auf Speichern klicken. 

1 

mailto:meldeverfahren@vd.zh.ch


 

 

 
Kanton Zürich 
Volkswirtschaftsdirektion 

Amt für Wirtschaft 

Arbeitsbedingungen  
Personenfreizügigkeit 

 

Team Meldeverfahren ¦ +41 43 259 91 00 ¦ meldeverfahren@vd.zh.ch Seite 3 von 7 
 

 
 

 
 

2.1. Profil aktivieren 
Nach dem Klick auf Speichern wird automatisch ein Aktivierungscode an die in Ihrem Profil registrierte  
E-Mail-Adresse gesendet. 

 
1. Durch Klick auf den Link in der E-Mail gelangen Sie auf die Seite Profil aktivieren: 

 
2. Geben Sie nun Ihren Benutzernamen ein. 
3. Der Aktivierungscode wird automatisch aus dem Mail übernommen. 
4. Klicken Sie auf Profil aktivieren. 
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3. Meldung erfassen 
Wählen Sie sich selber als selbstständiger Dienstleistungserbringer 

 
 
1. Personalien und Angaben zum selbstständigen Dienstleistungserbringer 
- Die Daten werden von Ihrem Profil übernommen. Falls notwendig, können Sie die Telefonnummer 
anpassen. Sie müssen zwingend noch die ausgeübte Tätigkeit (z.B. Masseuse, Erotikmitarbeiter/in, 
Sexarbeiter/in, Tantra, Domina, Callgirl/Callboy / bei Escortdienstleistungen: ‚Escort/outcall‘, bei 
Kontaktbars: ‚Kontaktbar oder Masseuse‘) angeben.  
 
2. Kontaktangaben in der Schweiz während des Einsatzes 
Als Kontaktangaben in der Schweiz müssen Sie die Angaben zu einer Person in der Schweiz erfassen, an 
die sich die schweizerischen Behörden während Ihres Einsatzes wenden können. Sie können Ihre 
Kontaktdaten in der Schweiz angeben (Adresse des Einsatzortes und Mobiltelefon, auf dem Sie ständig 
erreichbar sind). Alternativ können auch andere Personen angegeben werden. In diesem Fall muss die 
betreffende Person wissen, dass sie gegenüber den schweizerischen Behörden als Kontaktperson 
bezeichnet worden ist. Sie muss in der Lage sein, Fragen der Behörden zu beantworten. 
 
3. Aufenthaltsdauer angeben 
- Arbeitsbeginn im Kalender auswählen oder direkt eingeben (TTMMJJJJ). Falls nur ein Tag gemeldet 
wird, reichen die Angaben in diesem Feld aus. Im Feld Arbeitsende wird automatisch das gleiche Datum 
übernommen. 
- Arbeitsende im Kalender auswählen oder direkt eingeben (TTMMJJJJ). 
- Sie haben die Möglichkeit, das Total der gemeldeten Tage zu berechnen, indem Sie auf Tage 
berechnen klicken. 
3.1. Hier können Sie weitere Aufenthalte hinzufügen oder den Aufenthalt entfernen, indem Sie auf den 
entsprechenden Button klicken. Es können maximal 24 Aufenthalte pro Meldung erfasst werden. 
 
 → Wir empfehlen, die effektiven Arbeitstage anzugeben, da alle gemeldeten Tage von Ihrem 
Guthaben abgezogen werden (auch Sonn- und Feiertage). 
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4. Einsatzort angeben → pro Einsatzort ist eine separate Meldung auszufüllen. 
Adresse/nähere Bezeichnung ausfüllen:  
 

Masseusen in Bordellbetrieben: Name des Etablissements (Bordell, Club), Strasse Nr, PLZ und Ort der 
Dienstleistungserbringung angeben. 
 

Escortdienstleistungen: Genaue Adresse des Aufenthaltsorts (Privatwohnung oder Hotel). Adresse 
„alle Hotel/Apartments, 8000 Zürich“ wird akzeptiert. 
→ Achtung: Escorts dürfen ihre Dienstleistungen nicht am Wohnort = Einsatzadresse erbringen. 
Ausnahme: „alle Hotel/Apartments, 8000 Zürich“. 
 

Strassenprostitution: ‚legaler Strassenstrich‘, 8000 Zürich angeben. 
 

Kontaktbar: ‚alle Kontaktbars der Stadt Zürich‘, 8000 Zürich oder Name der Kontaktbar, Strasse Nr, PLZ 
und Ort angeben. Die Meldung ist für alle Kontaktbars in der Stadt Zürich gültig. 
 
Incall: Zwingend gültige Adresse. Bei Wechsel des Einsatzortes muss eine neue Meldung erfasst 
werden.  
 
Zweck der Dienstleistung: z.B. Erbringung sexueller Dienstleistungen, Erotikdienstleistungen, 
Escort/outcall, Callgirl/Callboy, Erotikdienstleistungen in Kontaktbar 
 
5. Durch Anklicken der drei Kästchen bestätigen Sie, dass Sie alle Vorschriften, Meldepflichten 
und Auflagen einhalten werden. Durch Anklicken auf JA oder NEIN betreffend Mehrwertsteuer-Nummer 
öffnet sich ein separates Fenster. Sie befinden sich jetzt auf der Seite der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung. Hier können Sie abklären, ob Sie in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig sind. 
Vergessen Sie nicht, am Schluss auf das Feld Zurück zum Meldeverfahren zu klicken, um die Meldung 
zum Einsatz in der Schweiz abzuschliessen. Bei Fragen zur Mehrwertsteuer melden Sie sich bitte direkt 
bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung. 
 
6. Falls Sie eine wichtige Bemerkung haben, können Sie diese hier als Kommentar einfügen. 
 
7. Falls alle Daten korrekt sind, können Sie nun auf Meldung absenden klicken. Ihre Meldung 
wird nun dem Amt für Wirtschaft Kanton Zürich, Team Meldeverfahren zugestellt. 
Ein Klick auf Zurücksetzen löscht alle Daten Ihrer Meldung. 
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Folgende Seite wird mit der generierten Meldungsnummer angezeigt.  
→ Speichern Sie die Bestätigung und bewahren Sie sie auf. 
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